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herrschend werden statt seidner Strumpfwirker, Wollwaren-Fabrik statt 
wollene Warenfabrik, ebenso Kunsteis- und Kunstwasser-Fabrik. Der 
bürgerliche Besitzer einer Adelsherrschaft, der nicht ein adliger Gutsbesitzer 
genannt werden darf, kann sehr wohl Edelhofbesitzer heißen, und der kann 
dann Wildschwein-Köpfe auf seiner T afel haben, nicht aber wilde Schweins
köpfe (§ 292). Neuerdings hat namentlich die T echnik zahlreiche solche 
Verschweißungen gewagt wie: Scharffeuerfarbe, Kaltlufteinbruch und 
Kaltluftzufuhr, Warmluftmesser, Rundösenschraube, Hochfrequenzspan
nung und der Verkehr Leerwagenstellung, Langfahrtboot und Falschgeld
werkstatt1). Eigenschaftswörter gleicher Art sind früh-, spätsteinzeitlich.

§ 204. N icht: der gekränkte Mensch an seiner Ehre. Fehler
haft ist es, wenn einem Eigenschafts- oder Mittelwort, das als Beifügung 
vor einem Hauptworte steht, die von jenem abhängige Bestimmung erst 
hinter dem Hauptworte nachträglich nachgeschickt wird, wie in der Fügung 
Lessings: mit gestütztem Haupte auf die rechte Hand. Den Grund, warum 
diese Stellung unzulässig ist, findet jeder zunächst in der ungebührlichen Zer
reißung des Zusammengehörigen. Doch hat das Gefühl, das diese als un
gebührlich empfindet, noch einen tieferen Ursprung in den erst § 378 ff. 
bes. 393 zu besprechenden Gesetzen der deutschen Wortstellung. S o  wird 
auch für die oft zu lesende Aufschrift: Verbotener Weg für Lastfuhrwerk 
bei Polizeistrafe am besten ein vollständiger Satz gewählt: Dieser W eg ist 
bei Polizeistrafe für Lastfuhrwerk verboten! oder ganz kurz: Für Last
fuhrwerke bei P. verboten! und in der T ägl. R. durfte nicht von kundigeren 
Sachverständigen der parlamentarischen Geschäftsbehandlung statt der 
Geschäftsbehandlung kundigeren Sachverständigen die Rede sein; ebenso
wenig durfte es dort heißen: Der Reichsritter steht in gar zu verschiedenem 
Verhältnis da von dem modernen Kanonier; und in der DAZ. 28 nicht: 
dem im bestehenden Rechte überschriebener Abschnitt „Vergehen und 
Verbrechen im Am t“  (statt: . . .  Vergehen u. V. im A. überschriebenen A., 
noch: die von vorn nach hinten gelegte Achse durch den Augapfel. Den 
Vogel hat J ensen abgeschossen: zwei Steinblöcke . . .  berichten von ge
geneinander abgehaltenen Predigten des Teufels und eines Engels, selbst
verständlich zum schließlichen großen Schaden des ersteren und un
wünschbar (!) glorreichsten Erfolge des letzteren. —  Auch ein Vergleichs
glied mit als, das nur zu einem komparativischen Beiwort gehört, darf 
von diesem nicht durch das leitende Hauptwort getrennt werden, wie in 
dem Satze: Diesen Romulustempel, der durch seine frühere Entstehung 
als die Kirche naturgemäß etwas tiefer liegt (L. N . N . 1916 statt: durch 
seine Entstehung vor der Kirche).

§ 205. Den von Rausch und Wonne Bezauberten, nicht: den Bezauberten von Rausch und Wonne. Die in § 204 erörterte Regel 
kann auch dadurch nicht ausgehoben werden, daß ein Eigenschafts- oder 
Mittelwort substantiviert wird; und dem Dichter zum T eil durch den Vers 
abgezwungene Fügungen, wie ein Verlassener von allem, was er liebt 
(Wieland), dürfen einfach für die P rosa nicht maßgebend sein. Vielmehr

1) Wenn bei solchen Zusammensetzungen nicht am Anfang zwei tonschwere S ilben zusammenstoßen, empfiehlt sich auch Kieseritzky S . 99 f.


